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SATZUNG 
Stand: 19. Oktober 2010 

 

Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 

(acatech) 
 

§ 1 

Rechtsform, Name 
 

(1) Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften hat die 
Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Sie tritt ferner unter 
dem Namen „acatech“ auf, der eine Kurzform des Namens 
„Deutsche Akademie der Technikwissenschaften“ darstellt. 

(2)  Der Verein hat seinen Verwaltungssitz in München. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 

Zweck und Aufgaben 

 

Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften dient der För-
derung von Wissenschaft und Forschung. Sie verfolgt den Zweck, 
Initiativen zur Förderung der Technik in Deutschland zu ergreifen 
und dabei insbesondere das öffentliche Verständnis für die Bedeu-
tung zukunftsweisender Technologien zu stärken. Dazu werden 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den grundlagen- und an-

wendungsorientierten Technikwissenschaften sowie der Dialog mit 
den anderen Wissenschaften im In- und Ausland angestrebt. 
acatech organisiert gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltun-
gen und Projekte und führt den Dialog mit politischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Institutionen. Unter Wahrung der Au-
tonomie und der Interessen der weiteren Akademien der Wissen-
schaften in Deutschland kann die Deutsche Akademie der Tech-
nikwissenschaften ferner Interessen der in den Akademien vertre-
tenen Technikwissenschaften auf nationaler und internationaler 
Ebene wahrnehmen. 

Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in 
Verbindung mit § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes. 
sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 

 

 

§ 3 

Mitgliedschaft; Erwerb und Beendigung 

 

(1) Mitglieder werden aufgrund herausragender wissenschaftlicher 
Leistungen zugewählt, die im Zusammenhang mit den in § 2 
beschriebenen Zwecken und Aufgaben der Akademie stehen.  

(2) Über die Mitgliedschaft entscheidet die Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag des Präsidiums. 

(3) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Tod. 

b) durch Austrittserklärung. Die Austrittserklärung ist gegen- 
 über dem Präsidium schriftlich abzugeben. 
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c) durch Ausschluss. Der Ausschluss ist nur aus wichtigem 

Grunde auf Empfehlung des Präsidiums statthaft. Er erfolgt 
durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 
der abgegebenen Stimmen. 

(4) Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. 

 

 

§ 4 

Zuwahl, Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

(1) Die Mitglieder können den Status eines ordentlichen Mit-
glieds, eines entpflichteten ordentlichen Mitglieds, eines au-
ßerordentlichen Mitglieds und eines auswärtigen Mitglieds er-
halten. 

(2) Die Anzahl der ordentlichen Mitglieder der Deutschen Aka-
demie der Technikwissenschaften beträgt maximal 400. 

(3) Die Zuwahl eines Mitglieds erfolgt in der Regel als ordentli-
ches Mitglied. Da sich die Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften als Arbeitsakademie versteht, wird erwartet, 
dass die ordentlichen Mitglieder in ausreichendem Maße an 
den Veranstaltungen und Arbeiten der Akademie teilnehmen. 
Ordentliche Mitglieder besitzen das aktive und passive Wahl-
recht.  

(4) Vollendet ein Mitglied das 70. Lebensjahr, wird es in den Sta-
tus des entpflichteten ordentlichen Mitglieds versetzt. Ent-
pflichtete ordentliche Mitglieder behalten das aktive und das 
passive Wahlrecht, sie sind zur Teilnahme an den Veranstal-
tungen von acatech nicht verpflichtet. 

(5) Aus besonderem Grund können ordentliche Mitglieder vor 
Vollendung des 70. Lebensjahres vom Präsidium der Deut-

schen Akademie der Technikwissenschaften von den Pflich-
ten vorübergehend oder auf Dauer befreit werden. Sie haben 
dann den Status eines außerordentlichen Mitglieds. In Rück-
sprache mit dem Präsidium der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften kann der Status eines außerordentli-
chen Mitglieds bereits bei der Zuwahl vergeben werden. Dies 
soll insbesondere dann geschehen, wenn ein neu 
zugewähltes Mitglied aus besonderem Grund nicht in der La-
ge ist, an den Veranstaltungen und Arbeiten von acatech in 
ausreichendem Maße teilzunehmen. Außerordentliche Mit-
glieder besitzen das aktive Wahlrecht.  

(6) Den Status eines auswärtigen Mitglieds können Personen 
erhalten, die weder die deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen noch in Deutschland tätig sind. Auswärtige Mitglieder ha-
ben weder aktives noch passives Wahlrecht. 

(7) Alle Mitglieder erhalten die Protokolle der Mitgliederversamm-
lungen und die von der Deutschen Akademie der Technikwis-
senschaften herausgegebenen Veröffentlichungen. 

 

 

§ 5 

Ehrenmitgliedschaften 

 

Das Präsidium kann Ehrenmitglieder, Ehrensenatoren und Ehren-
präsidenten der Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 
ernennen. 
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§ 6 

Organe 

 

(1) Die Organe der Akademie sind 

1. die Mitgliederversammlung (§ 7), 

2. das Präsidium (§ 8), 

3. der Vorstand (§ 8 Abs. 7) 

4. der Senat (§ 9), 

5. der Senatsausschuss (§ 10), 

6. das Kuratorium (§11). 

(2) Die Mitglieder der Organe können Ersatz ihrer Auslagen und 
eine vom Präsidium festzulegende pauschale Vergütung für 
den geleisteten Zeitaufwand erhalten. Ist ein Organmitglied 
haupt- oder nebenberuflich auf der Grundlage eines Dienst-
vertrages für den Verein tätig, so kann der Verein hierfür eine 
angemessene Vergütung zahlen. 

 

 

§ 7 

Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern der 
Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Sie berät 
und beschließt über Zielsetzung und Arbeitsweise der Akade-
mie, stellt den Haushaltsplan fest, nimmt den Bericht des Prä-
sidenten entgegen und erteilt Entlastung. 

(2) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder sowie der im 
Vorfeld schriftlich eingereichten Stimmabgaben. 

(3) Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrem Kreis Mitglieder 
des Präsidiums gemäß §8(3). 

(4) Der Präsident lädt mindestens einmal im Jahr die Mitglieder 
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften unter 
Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen schriftlich zu einer Mitgliederversammlung ein. 
Das Präsidium kann außerordentliche Mitgliederversammlun-
gen einberufen. Es ist dazu verpflichtet, wenn die Einberufung 
einer derartigen Versammlung von mindestens einem Fünftel 
der Mitglieder schriftlich vom Präsidium verlangt wird. Hierfür 
sind Gründe anzugeben. Die Beschlüsse sind unter Angabe 
des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des Abstim-
mungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten; die Nie-
derschrift ist vom Präsidenten zu unterschreiben. 

(5) Beschlüsse im schriftlichen Verfahren sind zulässig.  

 

 

§ 8 

Präsidium und Vorstand 

 

(1) Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften wird von 
einem Präsidium geleitet, das aus mindestens sieben ge-
schäftsführenden und maximal sieben weiteren Vertretern be-
steht.  

(2) Das Präsidium unterstützt den/die Präsidenten bei der Wahr-
nehmung seiner/ihrer Aufgaben. Auf Vorschlag des/der Präsi-
denten wird durch das Präsidium der Generalsekretär berufen 
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und abberufen. Der Generalsekretär unterstützt den/die Präsi-
denten bei der Vorbereitung und Nachbereitung seiner/ihrer 
Entscheidungen. Näheres kann in einer Geschäftsordnung ge-
regelt werden. 

(3) Fünf geschäftsführende Mitglieder des Präsidiums werden von 
der Mitgliederversammlung gewählt. Für jedes von der Mitglie-
derversammlung gewählte Mitglied des Präsidiums kann die 
Mitgliederversammlung auf Wunsch des Präsidiums einen 
Stellvertreter wählen. 

(4) Zwei Delegierte des Senatsausschusses gehören dem Präsi-
dium als geschäftsführende Mitglieder an. Für jedes vom Se-
natsausschuss in das Präsidium entsandte Präsidiumsmitglied 
kann der Senatsausschuss auf Wunsch des Präsidiums einen 
Stellvertreter wählen. Die vom Senatssausschuss ins Präsidi-
um entsandten Personen sollen Vertreter der Wirtschaft sein. 

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Präsidiums beträgt drei Jahre, 
beginnend mit dem Tag der Wahl. Wiederwahl ist zulässig. Die 
Mitglieder des Präsidiums bleiben auch nach Ablauf der Wahl-
periode bis zur Neuwahl des Präsidiums im Amt.  

(6) Das Präsidium wählt aus seinem Kreis einen Präsidenten und 
einen oder mehrere Vizepräsidenten. Mindestens ein Vizeprä-
sident muss Mitglied des Senats sein. Im besonderen Fall 
kann bei einstimmigem Wunsch des Präsidiums ein zweiter 
Präsident gewählt werden.  

(7) Der Präsident vertritt acatech gerichtlich und außergerichtlich. 
Sofern zwei Präsidenten bestellt sind, können diese acatech 
nur gemeinsam oder durch einen Präsidenten mit einem Stell-
vertreter oder durch einen Präsidenten gemeinsam mit dem 
Generalsekretär vertreten. Sie bilden gemeinsam mit dem Ge-
neralsekretär den Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 

(8) Wird acatech von einem Präsidenten vertreten, so muss dieser 
aus dem Kreis der Personen kommen, die von der Mitglieder-

versammlung ins Präsidium gewählt wurden. Wird acatech von 
zwei Präsidenten geführt, so muss ein Präsident aus dem 
Kreis der von der Mitgliederversammlung ins Präsidium ge-
wählten Personen und ein Präsident aus dem Kreis der vom 
Senat ins Präsidium entsandten Personen kommen. 

(9) Das Präsidium erstellt einen jährlichen Haushaltsplan, der von 
der Mitgliederversammlung beschlossen wird. Das Präsidium 
hat der Mitgliederversammlung den Jahresabschluss vorzule-
gen. 

(10) Das Präsidium fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Präsidenten. Im Falle von zwei Präsidenten ent-
scheidet die Stimme des Präsidenten, der von der Mitglieder-
versammlung entsandt wurde. 

(11) Scheidet ein Mitglied des Präsidiums vor Ablauf der Amtszeit 
aus, so kann das Präsidium eine Berufung für den Rest der 
Amtsdauer des ausgeschiedenen Präsidiumsmitgliedes vor-
nehmen. 

 

 

§ 9 

Senat 

 

(1) Der Senat besteht aus den Senatsmitgliedern der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften. Er berät und beschließt 
über Zielsetzung und Arbeitsweise des Senats bei der Unter-
stützung der Akademie und ihrer Vorhaben. Im Rahmen dieser 
Aufgaben sollen insbesondere Impulse der Wirtschaft für die 
Akademie gegeben werden. 
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(2) Der Senat wählt aus seinem Kreis die Mitglieder des Senats-

ausschusses. 

(3) Der Senat kann auf Vorschlag des Präsidiums einen Vorsit-
zenden wählen. 

(4) Der Senat beruft auf Vorschlag des Präsidiums Personen in 
den Senat. Insbesondere sollen Persönlichkeiten aus der Wirt-
schaft berufen werden. Die Berufungsvorschläge sind mit dem 
Senatsausschuss abzustimmen. 

(5) Der Senat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
Anwesenden sowie der im Vorfeld schriftlich eingereichten 
Stimmabgaben. 

(6) Der Präsident oder ein Vizepräsident lädt mindestens einmal 
im Jahr die Senatsmitglieder der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften unter Mitteilung der Tagesordnung mit 
einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich zu einer 
Senatserversammlung ein. Der Präsident oder ein Vizepräsi-
dent kann außerordentliche Senatsversammlungen einberu-
fen. Er ist dazu verpflichtet, wenn die Einberufung einer derar-
tigen Versammlung von mindestens einem Fünftel der Se-
natsmitglieder schriftlich verlangt wird. Hierfür sind Gründe an-
zugeben. Die Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und 
der Zeit der Senatsversammlung sowie des Abstimmungser-
gebnisses in einer Niederschrift festzuhalten; die Niederschrift 
ist vom Präsidenten oder einem Vizepräsidenten zu unter-
schreiben. 

(7) Die Senatsmitgliedschaft endet 

a) durch Tod. 

b) durch Austrittserklärung. Die Austrittserklärung ist gegen- 
 über dem Präsidium schriftlich abzugeben. 

c) durch Ausschluss. Der Ausschluss ist nur aus wichtigem 
Grunde auf Empfehlung des Senatsausschusses und des 

Präsidiums statthaft. Er erfolgt durch die Senatsversamm-
lung mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen. 

(8) Beschlüsse im schriftlichen Verfahren sind zulässig. 

 

 

§ 10 

Senatsausschuss 

 

(1) Der Senatsausschuss repräsentiert den Senat der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften. Er besteht aus mindes-
tens 4 vom Senat gewählten Mitgliedern. 

(2) Jedes Mitglied des Senatsausschusses wird für die Dauer von 
drei Jahren vom Senat gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Für 
jedes vom Senat gewählte Mitglied des Senatsausschusses 
kann der Senat auf Wunsch des Senatsauschusses einen 
Stellvertreter wählen.  

(3) Der Senatsauschuss wählt aus seinem Kreis zwei Personen, 
die in das Präsidium entsendet werden. Die Amtszeit beträgt 
drei Jahre, beginnend von dem Tage der Wahl. Wiederwahl ist 
zulässig. Die Mitglieder des Senatsausschusses bleiben auch 
nach Ablauf der Wahlperiode bis zur Neuwahl des Senatsaus-
schusses im Amt.  

(4) Scheidet ein Mitglied des Senatsausschusses vor Ablauf der 
Amtszeit aus, so kann der Senatsausschuss eine Berufung für 
den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Senatsaus-
schussmitglieds vornehmen. 

(5) Der vom Senatsausschuss entsendete Vizepräsident bereitet 
die Sitzungen des Senatsausschusses und die Senatsver-
sammlung vor, lädt zu ihnen ein und leitet sie. 
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§ 11 

Kuratorium 

 

(1) Das Präsidium kann zur Erfüllung seiner Aufgaben ein Kurato-
rium berufen. Im Falle der Bildung eines Kuratoriums sollen 
insbesondere Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft berufen werden.  

(2) Das Kuratorium ist beratend tätig. 

(3) Der Präsident beruft mindestens einmal im Jahr das Kuratori-
um der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften unter 
Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen schriftlich zu einer Sitzung ein. 

 

 

§ 12 

Verwendung des Vermögens 

 

(1) Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ist unei-
gennützig tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.  

(2) Mittel der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften 
dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder können angemessene Aufwandsentschädigun-
gen erhalten, jedoch keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Deutschen Akademie der Technikwissenschaften fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt 
werden.  

(4) Bei Auflösung oder bei Aufhebung des Vereins oder bei Weg-
fall seines bisherigen Zwecks fällt sein Vermögen der Union 
der deutschen Akademien der Wissenschaften zu, die es aus-
schließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat. Falls diese Institution zum Zeitpunkt der Auflö-
sung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften 
nicht mehr besteht, so fällt das Vereinsvermögen einer wis-
senschaftsnahen gemeinnützigen Vereinigung oder Institution 
zu, die es ebenfalls für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat. 

 

 

§ 13 

Rechnungsprüfung 

 

(1) Vom Präsidium wird ein Wirtschaftsprüfer zur Durchführung 
der Jahresrechnungsprüfung beauftragt.  

(2) Der Wirtschaftsprüfer hat die Buchhaltung jährlich zu prüfen. 
Die dazu erforderlichen Unterlagen sind ihm durch die Ge-
schäftsstelle zu übergeben. 

 

 

§ 14 

Satzungsänderung 

 

(1) Satzungsänderungen können nur durch eine Mitgliederver-
sammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglie-
der beschlossen werden. Die Satzungsänderung muss auf der 
Tagesordnung der Mitgliederversammlung angekündigt, der 
Textvorschlag für die Änderung oder für die neue Satzung 
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muss mit der Einladung zur Mitgliederversammlung bekannt-
gegeben werden.  

(2) Satzungsänderungen, die den Vereinszweck betreffen, sind 
der zuständigen Finanzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 

 

§ 15 

Auflösung 

 

(1) Über die Auflösung der Deutschen Akademie der Technikwis-
senschaften entscheidet eine eigens hierzu einberufene Mit-
gliederversammlung mit einer 2/3 Mehrheit. 

(2) Die Mitgliederversammlung kann die Auflösung der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften nur beschließen, wenn 
mindestens 3/4 aller stimmberechtigten Mitglieder erschienen 
sind. Bei Beschlußunfähigkeit ist das Präsidium verpflichtet, 
innerhalb einer Frist von einem Monat eine zweite Mitglieder-
versammlung mit der selben Tagesordnung einzuberufen. 
Diese zweite Mitgliederversammlung ist dann beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder 
erschienen ist; hierauf muss in der Einladung besonders hin-
gewiesen werden. Stimmübertragung ist nicht möglich.  

(3) Die Auflösung der Deutschen Akademie der Technikwissen-
schaften ist der zuständigen Finanzbehörde unter Mitteilung 
der Vermögensverwendung unverzüglich anzuzeigen. 

 

 

 

 

§ 16 

Schlussbestimmung 

 

Diese Satzung tritt nach Beschluss durch die Mitgliederversamm-
lung am 1. Januar 2010 in Kraft.  


